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Satzung  
zur Änderung der Habilitationsordnung 

der Fakultät für Sozialwissenschaft 
der Ruhr-Universität Bochum 

vom 20. Oktober 2016 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 i.V.m. § 68 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) hat die Ruhr-
Universität Bochum die folgende Änderungssatzung erlassen: 

 
Artikel I 

Die Habilitationsordnung der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum vom 
18.6.2003 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 506 vom 8.7.2003) wird wie folgt geändert:  

1. In § 9 wird als neuer Absatz 2 eingefügt: 

„Die öffentliche studiengangsbezogene Lehrveranstaltung kann ersetzt werden durch den 
Nachweis über erbrachte wissenschaftliche Lehre. Die Entscheidung über die Äquivalenz 
trifft der Habilitationsausschuss auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten.“  

2. Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden zu den Absätzen 3 und 4. 

 
Artikel II 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Ruhr-Universität Bochum in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Sozialwissenschaft vom 
8.6.2016. 

 
Bochum, den 20. Oktober 2016 

 
Der Rektor 

der Ruhr-Universität Bochum 
Universitätsprofessor Dr. Axel Schölmerich 
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